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Kurztitel 

Aktiengesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 98/1965 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2015 

§/Artikel/Anlage 

§ 79 

Inkrafttretensdatum 

20.07.2015 

Beachte 

zum Bezugszeitraum vgl. § 262 Abs. 34 

Text 

Wettbewerbsverbot 

§ 79. (1) Die Vorstandsmitglieder dürfen ohne Einwilligung des Aufsichtsrats weder ein 
Unternehmen betreiben, noch Aufsichtsratsmandate in Unternehmen annehmen, die mit der Gesellschaft 
nicht konzernmäßig verbunden sind oder an denen die Gesellschaft nicht unternehmerisch beteiligt 
(§ 189a Z 2 UGB) ist, noch im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung 
Geschäfte machen. Sie dürfen sich auch nicht an einer anderen unternehmerisch tätigen Gesellschaft als 
persönlich haftende Gesellschafter beteiligen. 

(2) Verstößt ein Vorstandsmitglied gegen dieses Verbot, so kann die Gesellschaft Schadenersatz 
fordern, sie kann statt dessen von dem Mitglied verlangen, daß es die für eigene Rechnung gemachten 
Geschäfte als für Rechnung der Gesellschaft eingegangen gelten lasse und die aus Geschäften für fremde 
Rechnung bezogene Vergütung herausgebe oder seinen Anspruch auf die Vergütung abtrete. 

(3) Die Ansprüche der Gesellschaft verjähren in drei Monaten seit dem Zeitpunkt, in dem die 
übrigen Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von der zum Schadenersatz verpflichtenden 
Handlung Kenntnis erlangen; sie verjähren ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in fünf Jahren seit ihrer 
Entstehung. 


